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Regeste

Regeste Vertrauenshaftung; ISO-Zertifikat. Haftung einer Zertifizierungsgesellschaft für
den Schaden von Kunden einer zertifizierten Gesellschaft (E. 3)?

Erwägungen

E. 3
Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Vorinstanz habe einen Anspruch aus
Vertrauenshaftung zu Unrecht verneint. So sei entgegen der Ansicht der Vorinstanz eine
rechtliche Sonderverbindung zu bejahen.

E. 3.1
Die Vorinstanz hat ausgeführt, die Parteien hätten im Zusammenhang mit der Zertifizierung
der D. AG in keinem direkten Kontakt zueinander gestanden. Die Beschwerdeführerin habe
die Beschwerdegegnerin bzw. die Unternehmensgruppe und den Zertifizierungsablauf
indessen von ihrer eigenen Zertifizierung her gekannt und begründe u.a. mit der selbst
gemachten Erfahrung einer genauen Überprüfung ihr Vertrauen in die Seriosität des
Geschäftes der D. AG. Die Beschwerdeführerin habe mithin auch die von ihr selbst
eingereichten AGB der Beschwerdegegnerin gekannt oder kennen müssen. Damit habe ihr
zumindest bewusst sein müssen, dass gemäss Art. 12.3 dieser AGB die Berichte und
Zertifikate auf Grundlage der vom Kunden oder in seinem Auftrag überlassenen
Informationen und Dokumente erstellt würden und ausschliesslich dem Nutzen des Kunden
- vorliegend der D. AG - dienen würden. Insbesondere habe die Beschwerdeführerin die in
den AGB enthaltene Enthaftungsklausel kennen müssen, wonach die Beschwerdegegnerin
nicht verantwortlich sei für jede Art von Handlungen, welche auf Grundlage von Berichten
und/oder Zertifikaten getroffen oder unterlassen würden, sowiefür fälschlicherweise
ausgestellte Zertifikate, die auf vom Kunden übermittelten unklaren, falschen,
unvollständigen oder irreführenden Informationen beruhen würden. Diese
Haftungsbeschränkung verhindere gegenüber einem vertragsfremden Dritten, welcher diese
Beschränkung aufgrund einer früheren Vertragsbeziehung mit der Zertifizierungsstelle
kenne oder habe kennen müssen, das Entstehen eines schutzwürdigen Vertrauens. Es sei
nicht nachvollziehbar, inwiefern die Beschwerdegegnerin explizit oder normativ
zurechenbar gegenüber der Beschwerdeführerin kundgetan hätte, im Rahmen der
Zertifizierung der D. AG für irgendetwas einzustehen. Den weiteren Anlegern, deren
behauptete Ansprüche sich die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben habe abtreten
lassen, seien die AGB BGE 142 III 84 S. 87 der Beschwerdegegnerin zwar möglicherweise
nicht bekannt gewesen. Eine ISO-Zertifizierung entbinde einen Anleger aber nicht von der
Obliegenheit, einen (ohnehin immer einem gewissen Risiko unterliegenden)
Investitionsentscheid sorgfältig zu prüfen. Gerade bei einer versprochenen Rendite
zwischen 20 und 30 % hätte dies in besonderem Masse gegolten. Ein allfälliges blindes



Vertrauen auf das erteilte Zertifikat, welches im Übrigen ohnehin nur in Bezug auf die D.
AG als Vermittlerin und nicht die E. als eigentliche Händlerin ausgestellt worden sei und
keine Garantie für ein verlustloses Investment beinhalte, reiche für einen fundierten
Investitionsentscheid nicht aus. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin dazu, ob bzw.
wie sie und die Abtretungsgläubiger sich über die D. AG, deren Tätigkeit und Partner ein
eigenes Bild gemacht hätten, seien unsubstanziiert und es sei davon auszugehen, dass eine
solche Prüfung nicht erfolgt sei und die Anleger mithin Opfer der eigenen Unvorsichtigkeit
geworden seien. Eine konkrete, berechtigte Erwartungen weckende Kundgabe, die
Beschwerdegegnerin stehe für die Richtigkeit bestimmter Äusserungen ein, ergebe sich
nicht bereitsaus der geltend gemachten besonderen Stellung oder den behaupteten
weitgehenden Prüfungspflichten der Zertifizierungsstelle. Schliesslich räume die
Beschwerdeführerin implizit ein, dass sie schon vor der Zertifizierung Investitionen getätigt
und damit zumindest anfänglich nicht gestützt auf das Vertrauen in die Zertifizierung der D.
AG in diese investiert habe. Weshalb das Zertifikat danach plötzlich eine Voraussetzung für
weitere Investitionen hätte bilden sollen, sei nicht ersichtlich.

E. 3.2
Die Beschwerdeführerin bringt vor, es entspreche dem Sinn und Zweck solcher
ISO-Zertifikate, dass diese gerade Kunden und Dritten gegenüber vertrauensbildend
wirkten. ISO-Zertifikate dürften nur Gesellschaften ausstellen, welche die vom SECO
erlassenen Anforderungen an eine Akkreditierung erfüllten. Die Beschwerdegegnerin als
weltweit führende Zertifizierungsgesellschaft erziele ihren Profit aus dem Erwecken von
Vertrauen. Ihr Werbe-Slogan "When you need to be sure" sei eine explizite Kundgebung
der Beschwerdegegnerin, ihr und auf ihre Prüfung zu vertrauen. Durch das Verhalten der
Beschwerdegegnerin sei eine rechtliche Sonderverbindung zwischen ihr und den Anlegern
entstanden. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz habe die Beschwerdeführerin sehr wohl
ausgeführt, dass die Anleger nicht blind auf die Zertifizierung vertraut BGE 142 III 84 S. 88
hätten. Die D. AG habe nach der ISO-Zertifizierung alle Kunden angeschrieben und darin
erwähnt, sie habe das ISO-Zertifikat 9001 erhalten und ein Qualitätsmanagement
eingeführt. Die Beschwerdeführerin habe denn auch die grossen Investitionen erst nach der
Zertifizierung getätigt. Die Vorinstanz habe eine rechtliche Sonderverbindung ohne jegliche
Sachverhaltsfeststellungen in einem Beweisverfahren bundesrechtswidrig verneint.

E. 3.3
Die Vertrauenshaftung ist zwischen Vertrag und Delikt angesiedelt; sie wurde gestützt auf
das der Culpa-Haftung zugrundeliegende, bestimmte gegenseitige Treuepflichten der
Partner begründende Vertragsverhandlungsverhältnis aus der Überlegung heraus
entwickelt, dass in wertungsmässig vergleichbaren Fällen der haftpflichtrechtliche Schutz
ebenfalls nicht versagt bleiben darf ( BGE 120 II 331 E. 5a S. 335 f.). Das Bundesgericht
hat indessen jeweils betont, dass die Vertrauenshaftung keinesfalls zu einer Haftung
gegenüber jedermann ausufern und die Anerkennung dieser Haftungsgrundlage nicht dazu
führen darf, dass das Rechtsinstitut des Vertrags ausgehöhlt wird ( BGE 133 III 449 E. 4.1;
BGE 130 III 345 E. 3.2 S. 353). Das Bundesgericht knüpft die Haftung aus erwecktem und
enttäuschtem Vertrauen daher an strenge Voraussetzungen ( BGE 133 III 449 E. 4.1 S. 451;
BGE 124 III 297 E. 6a S. 303; BGE 121 III 350 E. 6c S. 355; BGE 120 II 331 E. 5a S. 336).
Schutz verdient nicht, wer bloss Opfer seiner eigenen Unvorsichtigkeit und
Vertrauensseligkeit oder der Verwirklichung allgemeiner Geschäftsrisiken wird, sondern
nur, wessen berechtigtes Vertrauen missbraucht wird ( BGE 124 III 297 E. 6a S. 303 f.;



BGE 121 III 350 E. 6c S. 355 f.; BGE 120 II 331 E. 5a S. 336). Schutzwürdiges Vertrauen
setzt somit ein Verhalten des Schädigers voraus, das geeignet ist, hinreichend konkrete und
bestimmte Erwartungen des Geschädigten zu wecken ( BGE 130 III 345 E. 2.1 S. 349; BGE
124 III 297 E. 6a S. 304; BGE 121 III 350 E. 6c S. 355; BGE 120 II 331 E. 5a S. 336). Die
aus Treu und Glauben ( Art. 2 ZGB ) hergeleiteten Schutz- und Aufklärungspflichten
greifen nur, wenn die Beteiligten in eine so genannte "rechtliche Sonderverbindung"
zueinander getreten sind ( BGE 130 III 345 E. 2.2 S. 349; BGE 120 II 331 E. 5a S. 336).
Eine derartige Sonderverbindung entsteht aus bewusstem oder normativ zurechenbarem
Verhalten der in Anspruch genommenen Person. Ein unmittelbarer Kontakt zwischen
Ansprecher und Schädiger ist dabei nicht zwingend erforderlich; es genügt, dass die in
Anspruch genommene Person explizit oder normativ zurechenbar kundgetan hat, für BGE
142 III 84 S. 89 die Richtigkeit bestimmter Äusserungen einzustehen, und dass der
Ansprecher im berechtigten Vertrauen darauf Anordnungen getroffen hat, die ihm zum
Schaden gereichten ( BGE 130 III 345 E. 2.2 S. 350). So kann etwa auch ein Experte bereits
bei einer mittelbaren Beziehung gegenüber einem vertragsfremden Dritten aus erwecktem
Vertrauen haftbar werden, wenn er ein Schriftstück erarbeitet, welches dann von seinem
Auftraggeber an den Dritten weitergegeben wird; dies gilt jedenfalls dann, wenn die
Weitergabe mit seinem - wirklichen oder vertrauenstheoretisch zurechenbaren -
Einverständnis erfolgt ( BGE 130 III 345 E. 2.2 S. 350). Über die Intensität der
Sonderverbindung und damit über den Umfang der Haftung bestimmen die konkreten
Umstände, der gesellschaftliche und berufliche Kontext und die soziale Rolle der
Betroffenen ( BGE 130 III 345 E. 2.2 S. 351). Entscheidend ist bei Gutachten und
Prüfungsberichten, in welchem Masse der sich auf das fragliche Dokument verlassende
Dritte berechtigten Anlass hatte, den ihm unterbreiteten Informationen zu vertrauen (vgl.
BGE 130 III 345 E. 3.2 S. 352; EUGEN BUCHER, Was man aus einem Fall von
"Putativ-Vertrauenshaftung" lernen kann, recht 19/2001 S. 79).

E. 3.4
Soweit die Beschwerdeführerin den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt erweitert,
ohne Sachverhaltsrügen vorzubringen, müssen ihre Ausführungen unberücksichtigt bleiben.
Die Beschwerdeführerin begründet den geltend gemachten Anspruch aus
Vertrauenshaftung damit, dass ISO-Zertifikate gerade bezwecken würden, bei (potentiellen)
Kunden ein Vertrauen gegenüber der zertifizierten Gesellschaft - hier der D. AG - zu
erwecken. Anders als der Ersteller des Schätzungsgutachtens über eine Liegenschaft in
BGE 130 III 345 (vgl. soeben E. 3.3) musste die Beschwerdegegnerin in der Tat davon
ausgehen, dass die D. AG das Zertifikat benutzen würde, um Kunden zu werben. Allerdings
stellt sich die Frage, welche Informationen sich aus dem Zertifikat ergeben. Die
Beschwerdegegnerin hat der D. AG ein Zertifikat betreffend die Einführung und
Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems ausgestellt. Mit dem Zertifikat wird mithin
bestätigt, dass die D. AG über ein Qualitätsmanagement verfügt. Nicht ersichtlich ist aus
dem Zertifikat und auch aus dem vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt indessen,
welchen Anforderungen die D. AG für die Ausstellung des Zertifikats und die
Aufrechterhaltung der Zertifizierung genügen musste. Aus dem Umstand allein, dass die D.
AG über ein Qualitätsmanagement verfügt, ergibt sich keine Garantie für eine Rückzahlung
der durch die Kunden getätigten BGE 142 III 84 S. 90 Investitionen. Die
Beschwerdeführerin tut nicht dar, auf welchen Aspekt der Überprüfung der D. AG durch
die Beschwerdegegnerin sie vertraut habe und der die Geschehnisse hätte verhindern
können, die vorliegend zum geltend gemachten Schaden geführt hätten.



E. 3.5
Die Tatsache allein, dass die Beschwerdegegnerin der D. AG ein ISO-Zertifikat ausgestellt
hat, führt nicht zu einer Haftung aus erwecktem und enttäuschtem Vertrauen. Andernfalls
würde die Vertrauenshaftung leicht zu einer Haftung sämtlicher
Zertifizierungsgesellschaften gegenüber jedem geschädigten Kunden einer zertifizierten
Gesellschaft ausufern (vgl. auch BGE 130 III 345 E. 3.2 S. 352 f.). Dies ist nicht der Sinn
der Vertrauenshaftung. Ob Vertrauen erweckt und enttäuscht wurde, kann nicht losgelöst
davon beurteilt werden, was inhaltlich zertifiziert wurde. Die Beschwerdeführerin hätte
jedenfalls aufzeigen müssen, dass und inwiefern die ISO-Zertifizierung geeignet gewesen
sein sollte, hinreichend konkrete und bestimmte Erwartungen der Anleger dahingehend zu
wecken, dass diese ihr investiertes Geld zurückbezahlt erhalten würden. Dieser Nachweis
ist ihr nicht gelungen. Auf der Basis des festgestellten Sachverhalts hat die
Beschwerdegegnerin mit der Zertifizierung nicht normativ zurechenbar kundgetan, den
Anlegern dafür einzustehen, das Qualitätsmanagementsystem der D. AG sei so ausgestaltet,
dass die Anleger sich auf die Rückzahlung verlassen durften. Dies gilt insbesondere auch in
Bezug auf Anleger, die keine Kenntnis vom Wortlaut der AGB der Beschwerdegegnerin
hatten. Die Vorinstanz hat somit kein Bundesrecht verletzt, wenn sie einen eigenen
Anspruch und allfällige durch andere Anleger abgetretene Ansprüche der
Beschwerdeführerin aus Vertrauenshaftung verneint hat. (...)
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